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Kreis U 1 m / Donau zwn Bebauungsplan: 

Gemeinde Blaustein -..s., ........ " ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

S atz u n g 

übor die Aufstellung des Debauungsplanes: ................. 
rrte ......... - ,."'a .............. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Auf Grund von g 10 des Dundesbougesetzes vom 23.6.1960 (DGBl. I 
s. 341) in Verbindung mit § 1* Abs. 1 der Gemeindeordnung für 

Baden-\vürttemb erg vom 25.7.1955 (Ges.Bl. S. 129) sowie der 

Landesbnuordnung für Daden-llTürttemberg VOm 6.4.1964 (Ges.Bl. 

S. 151) hat der Gemeinderat nm ~5. Okt. 1911 folgenden 

für das Gebiet 

Beb a u u n g s p 1 a n 
8rG., ...... 0' ..... 
Pr& ••• ne ...... -

• "'. ~. • • Xa~_· • ~t..~ ••. L· .!l.t....t.. ........ beschlossen: 
,.~._--~ .. ~ 

einziger Paragraph: 

der vorgenannte Dcbauungsplan besteht aus den nach

stehend bezeichneten Anlagen 1 bis 2, die Bestandteile 

dieser Satzung sind, und zwar: 

Anlage 1: Lageplan vom .,.6.1971 mit eingetragenem 

Geltungsbereich, Textteil der Dauvorschrift 

mit Legende (Zeichenerklärung). 

Anlage 2: Begründung (Erläuterungsbericht). 

J. OIIt ..... 1'7t 
Dlaustein, den ••••••••••••••••• 

Dar ßHrger .. ~~ 
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Bebauung.plan Nr. j 

der Gemeinde Blaustein, Ortste~l Ehren.teLn, ~ür das Gebiet 
"nördl. Ostrand; Friedenstraße und Ferdinand-Sauerbruch-Straß.~ 

Textlien • . Fe-.tsetzung 

In Ersänzung der Planzeichnung wird folgend •• Cestgesetzt: 

1. Planungsrechtliche Fest..atzungen § 9 (1) BBauG und BauNVO 
vom 26. November 1968 

1.00 Bauliche Nutzung (§§ 1 - 21 BauNVO) 

1.01 Art der baulichen Nutzung: Aligem. Wohngebiet § q BauNVO 

1.02 Ausnahmen: 

i.S. v. () des § 4 BauNVO sind gem. § 1 Abs. 4 BaUIVO 
nicht Destandteil des Bebauungsplan •• 

1.0) Garagen (§ 12 (2) BauNVO): 

Die Garagen und Stellplätze sind nur als PKW - Garagen 
und -Stellplätze zulässig. 

1.04 Nebenanlagen (§ 14 'ba. 1 BauNVO): 

In Form von Gartenlauben, Kleintierställen, Geschirrhütt.n 
usw., auch in Verbindung mit Garagen, sind unzulä.sig. 
Tra~ostationen § tq (2) BauNVO sind nur in Verbindung mit 
Garagen z~ässlg. 

1.10 Maß der baulichen Nutzung: ent.pr. den Eintrar;un,;en :Ua Plao. 

1.11 Zahl der Vollgeschoße -&- (I 18 BauNVO und § 2 (4) 400: 

Ist i.S. v. § 17 (q) BauNVO entsprechend den Eintragungen L
Plan als Höchstgrenze bzw. Mindestgrenze restgesetzt. 
Zuzüglich in IIanglagen über 15 " ist UG-Ausbau talsoits 
als Wohnraum möglich (s. Schema-Schnitte). 

1.12 Grundflächenzalü (-RZ ~ ) § 19 (2) B~uNVO): 

Auf die zulässige Grundfläche sind i.S. v. § 21 a (3) BauNVO 
überdeckte Stellplätze und Garagen nicht anzurechnen. 
Ausnahmen 1.S. v. § 17 (5) BauNVO sind zulÄssig. 

1.1) Geschoßflächenzahl -Gtz- (§ 20 (2) BauNVO)1 

Ist 1.5. v. § 17 (1) BauNVO entsprechend den Eintragungen 
im Plan festgesetzt. 

1.20 Dauweise (§ 22 BauNVO): 

of:fen für das gesamte Plangeb1et, Gebäudelängen unbegrenzt. 

1.)0 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) BBauG und § 16 LBO): 

Stellung der Gebäude, Verlauf der Firstrichtung (s. First
richtungsmittelstrich) entsprechend Planeintrag, zwingend. 

1.40 Verkehrs~lächen: 

Die Eintragungen im Plan zur Unterteilung und Lage der Ver
kehrsflächen (Straßen, Weg., Treppenanlagen etc.) sind Richt
linien und können sich ~ Ausbau noch verÄndern. 

1.50 Höhenlage der baUlichen Anlagen (§ 9 (1) 1 d BBauG): 

Ist durch die topographische Lage sehr unterschiedlich. Die 
Festsetzung ~r(o~gt entspr. den Planeintragungen es. ScheIDa
Schnitte). 
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2. 'auordnungsrecbtliche Festsetzungen § 9 (2) BBauG. und § 111 LDO 

2.10 Gebäudehöhen: (Gemessen von bestehender Gelände
oberkante bis Oberkante Traufe) 

2.20 

2.)0 

2.40 

Sockelhöhen: 

Aufschüttungen u. 
AbgrabungeD.: 

Dach:form und 
-NeigungE 

Außere Gestaltung: 

für 2-gesch. Bebauung in Hanglage 

über 15 % Gefälle bergseitig max. ).25 m 
talsettig max. 5.75 • 
(s. Schema-Schnitte) 

Die genauen Sockelhöhen verden nach 
Ausbau der Straßen, durch die Genehmi
gungsbehörde in Zu.ammenarbeit mit dem 
Ortsbauamt ••• tgelegt. 
(s. Schema-Schnitte) 

soweit diese über das in den Schema
Schnitten gestrichelt eingetragene Haß 
hinausgehen, nur nach besonderer Zu
stimmung durch die Genehmigungsbehörde. 

siehe Schema-Schnitte. 

Eindeckung engobierte Dachziegel. 
DG.-Ausbau ist, sov'it die Baurechtlichen 
Bestimmungen der LBO 8Lngehalten werden, 
möglich. l)a el:1au€\)autell .;i.lld A~ cht ZI1 _ 

llsai.g. 

.2.51 Zusammengebaute Gebäudeeinheiten (Doppelhäuser) 
müssen hinsichtlich Stockwerskhöke, Gesimsausbildung, 
Sockelhöhe, Brüstungs- und Sturzhöhen, sowie Putz
struktur und Farbgebung einheitlich gestaltet sein. 

2.52 Auffallende Farben sind zu vermeiden. 

2.53 Das Unterge.choß (UG) ist dunkler zu tönen und 
talseitig mind. 20 cm zurück zu setzen. 

2.54 Die nicht überbaubaren Flächen sind als Grünflächen 
.it Z1er- ode ObstbÄumen oder Büschen in Gruppen 
anzulegen. 

2.55 Werbean1agen dürfen höchstens 0,50 qm groß sein 
und nach Rücksprache mit der Ortsbehörde ange
bracht werden. 
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2.60 E:in..fr'i. eG.i.~e:.n and S tu t Jaa U e:rn : 

2.61 E~ri~~~n entlang der öffentl. Verkehrs
flächen s1nd a~ maJ. 0.80 • hohen Laubholzhecken 
a ws:zuführen • 

2.62 Die er~orderlichen Stütz.auern Lm Bebauungsplan
bereiCh s~d .am Grunditückseigentümer entsprechend 
den Sc.hesa-Schn.itten, :La EinvernetDen lIIit dem Orts
bau...t und der Genehai.gungsbebörde zu erstellen. 
Hierbei darf die Höhe derselben das Gelände bzv. 
die Stra.ß.enböschuns nicht mehr als 10 cm über
schreiten. 

Bei starkem Gefälle iat da. Gelände oberhalb der ~ '. 
Stüt~uer abzuböschen und gärtnerisch anzup~lanzen. 
Die Stutzmauern s~d so niedrig wle möglich zu· 
halten. 

2.71 Nur PKW-Garagen zulässig; auch als UG-Garagen 
zulässig. 

Die Garagen sind, sow.it nicht begehbar, zu bedecken 
und gärtnerisch anzulegen. 

2.72 Die Fläche zwischen Garage und Zufahrtsweg und der 
Stellplätze ist in der Ausführung der Straße zu be
festigen und darf nicht einge~riedet werden. 

2.80 Brennatof~lagerung: 

So~ern zur Beheizung der Gebäude Heizöl gelagert wird, 
so muß dies Lnnerhalb des Gebäudes unter Beachtung der 
er~orderlichen SicherheitsbestLDmungen (i.S. v. § 53 LOO, 
§ 18 AVO sowie die TVbF) er~olgen sowie der Äu~lagen des 
Wasserwirtscha~ts~tes, Ulm, vom 17. Mai 1966. 
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).00 Hinweise für die Heizungasysteme: 

Heizungsaysteme: 

Für die Beheizung der GebÄude aollen au~ Grund des 
Immissionsschutzes und der besonderen topographischen 
Lage des Baugebietes, nur naeh~olgende Heizungssysteme 
verwen-det werden: 

1. Elektrospeicherheizung 

2. Ölzentralheizung mit Ölvergaaungsbrenner. 

Die ~it Leichtöl beheizte Warmwasserzentralheizung ist nur 
in Verbindung mit einem richtig eingestellten Ölvergasungs
brenner (kein Normalölbrenner - Gelbbrenner) zul"sig. 
Die Verbrennung muß ruß- und geruch~rei, bei einem Co-Anteil 
von max. 0,1 ~ im Abgas sein <DkN 4787). 

Der Co-2-Gehalt muß über 12 % liegen. 

Damit die obigen Forderungen erreicht .erden und ein ein
wandfreier Vergasungsbraad gewährleistet ist, sind nach
folgende Voraussetzungen er~orderliehl 

1. Rauchgasdichter Heizkeaael ohne Auamauerung mit 
Unterdruck im Feuerr.um wÄhrend des Betriebs, 

2. richtige Bemes~ des Feuerraumes 

L :0: ca. 400 - 600 an 

B :. ca. JOD 

H :c ca. 400 

500 IID 

600 mm 

j. Der Zug am Kesselende iat au~ 1 bia 2 .. WS zu be
schränken. Evtl. Zugregler vorseben. 

4. Richtiger ~aminquersehnitt. 

5. Ausreichende Zuluft zum ~rau. (Regel 50 ~ des Kamin
querschnitta). 
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